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Verordnung
des Bundesministeriums
fur Erndhrung und Landwirtschaft

Verordnung zur Anderung der Extraktionslésungsmittel-
verordnung und anderer lebensmittelrechtlicher Vorschriften

A. Problem und Ziel

Die Richtlinie (EU) 2023/175 der Kommission vom 26. Januar 2023 zur Anderung der
Richtlinie 2009/32/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Extraktionslosungsmittel, die bei der Herstel-
lung von Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten verwendet werden, ist bis spatestens
zum 6. Februar 2025 in nationales Recht umzusetzen. Zudem werden der Wortlaut der
Verordnung und Strafbarkeitsvorschriften an die aktuelle Rechtslage angepasst.

Die Verordnung (EU) Nr. 2022/1396 der Kommission vom 11. August 2022 zur Anderung
des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 231/2012 mit Spezifikationen fir die in den Anhan-
gen Il und Ill der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europaischen Parlaments und des
Rates aufgefuhrten Lebensmittelzusatzstoffe in Bezug auf das Vorhandensein von Ethyl-
enoxid in Lebensmittelzusatzstoffen legt einen Héchstgehalt fiir Rickstande von Ethylen-
oxid auf Lebensmittelzusatzstoffen, unabhangig von dessen Ursprung, fest. Diese Rick-
standshochstgehalte sind in die nationalen Regelungen Uber die Strafbarkeit der Verwen-
dung von Ethylenoxid in der Lebensmittelzusatzstoff-Durchfliihrungsverordnung zu Uber-
nehmen.

Die Verordnung uber den Verkehr mit Essig und Essigessenz in Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Januar 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 31) bedarf einer Berichtigung.

B. Losung

Anderung der Verordnung Uber die Verwendung von Extraktionslésungsmitteln bei der
Herstellung von Lebensmitteln (Extraktionslésungsmittelverordnung - EImV) und der Ver-
ordnung zur Durchflhrung unionsrechtlicher Vorschriften Uber Lebensmittelzusatzstoffe
(Lebensmittelzusatzstoff-Durchfihrungsverordnung - LMZDV) sowie der Verordnung Uber
den Verkehr mit Essig und Essigessenz (EssigV).

C. Alternativen

Da nationales Recht an geandertes Unionsrecht angepasst werden muss, gibt es keine
Alternativen. Fir die Berichtigung gibt es keine Alternativen.
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand
Bund: Keine.

Lander und Kommunen: Keine.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Birgerinnen und Biirger

Den Burgerinnen und Birgern entsteht kein Erflllungsaufwand.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Far die Wirtschaft ist kein Erflllungsaufwand zu erwarten.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fir die Verwaltung entsteht kein Erflllungsaufwand.

F. Weitere Kosten

Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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AV

Verordnung
des Bundesministeriums
fur Erndhrung und Landwirtschaft

Verordnung zur Anderung der Extraktionslésungsmittel-
verordnung und anderer lebensmittelrechtlicher Vorschriften

Bundeskanzleramt Berlin, 24. Juli 2024
Staatsministerin beim Bundeskanzler

An die

Prasidentin des Bundesrates
Frau Ministerprasidentin
Manuela Schwesig

Sehr geehrte Frau Prasidentin,

hiermit tibersende ich die vom Bundesministerium fiir Erndhrung und Landwirt-

schaft zu erlassende

Verordnung zur Anderung der Extraktionslosungsmittelverordnung

und anderer lebensmittelrechtlicher Vorschriften
mit Begriindung und Vorblatt.

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des

Grundgesetzes herbeizufiihren.

Mit freundlichen Griifsen
Sarah Ryglewski






Drucksache 339/24

) Verordnung
zur Anderung der Extraktionslosungsmittelverordnung und anderer le-
bensmittelrechtlicher Vorschriften”

Vom ...

Es verordnet das Bundesministerium fir Erndhrung und Landwirtschaft, jeweils in Ver-
bindung mit dem Organisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBI. | S. 5176) und § 1
Absatz 2 des Zustandigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBI. | S. 3165),
— auf Grund des § 7 Absatz 1 Nummer 2, des § 13 Absatz 1 Nummer 6 und Absatz 4

Nummer 1 Buchstabe a sowie des § 35 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstaben aa

und bb, Nummer 2 Buchstabe ¢ und Nummer 3 des Lebensmittel- und Futtermittelge-

setzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2021 (BGBI. | S.

4253; 2022 | S. 28) im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Wirtschaft und

Klimaschutz und
— auf Grund des § 62 Absatz 1 Nummer 1 und des § 75 Absatz 5 des Lebensmittel- und

Futtermittelgesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September
2021 (BGBI. I S. 4253; 2022 1 S. 28):

Artikel 1

Anderung der Extraktionslésungsmittelverordnung

Die Extraktionsldsungsmittelverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.
Marz 2018 (BGBI. | S. 366), wird wie folgt geandert:

1. In § 3 wird das Wort ,gewerbsmalfigen” gestrichen.
2. § 4 wird wie folgt geandert:

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und in seinem Satz 1 wird das Wort "gewerbsmaRigen®
gestrichen.

b) Folgender Absatz 2 wird angefugt:

»(2) Die in Anlage 2 bis 3 aufgeflhrten Extraktionsldsungsmittel missen den spe-
zifischen Reinheitskriterien gemafl Anlage 5 entsprechen.”

3. In § 5 Absatz 1 Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort ,gewerbsmafig“ gestrichen.

4. § 6 wird wie folgt gefasst:

D) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b und ¢, Nummer 5 Buchstabe a und b sowie die Nummern 6, 7 und 8
dieser Verordnung dienen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/175 der Kommission vom 26. Ja-
nuar 2023 zur Anderung der Richtlinie 2009/32/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Extraktionsldsungsmittel, die bei der Her-
stellung von Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten verwendet werden (ABI. L 25 vom 27.1.2023, S.
67).
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.8 6
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 60 Absatz 2 Nummer 26 Buchstabe a des Lebensmit-
tel- und Futtermittelgesetzbuches handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen §
5 Absatz 1 einen Stoff oder Ethanol in den Verkehr bringt.*
5. Anlage 2 wird wie folgt geandert:

a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefugt:

w2 2-Methyloxolan | Herstellung oder Fraktio- | 1 mg/kg im Fett oder Ol oder in
nierung von Fetten und | der Kakaobutter

Olen und Herstellung
von Kakaobutter

Herstellung von entfette- | 10 mg/kg im Lebensmittel, das
ten Proteinerzeugnissen | die entfetteten Proteinerzeug-

und entfettetem Mehl nisse und das entfettete Mehl

enthalt

30 mg/kg in entfetteten Sojaer-
zeugnissen, wie sie an den End-
verbraucher verkauft werden

Herstellung von entfette- | 5 mg/kg in entfetteten Getreide-
ten Getreidekeinem keimen®.

b) Die bisherigen Nummern 2 bis 7 werden die Nummern 3 bis 8.

6. In Anlage 3 wird nach der Zeile fir Hexan folgende Zeile eingefugt:

»2-Methyloxolan 1 mg/kg“.

7. In der Uberschrift von Anlage 4 werden die Wérter ,Satz 1 und Satz 2“ durch die An-
gabe ,Absatz 1“ ersetzt.

8. Folgende Anlage 5 wird angefligt:
»2Anlage 5 (zu § 4 Absatz 2)

Spezifische Reinheitskriterien fir die in Anlage 2 bis 3 aufgeflihrten Extraktionslésungs-
mittel”

»2-Methyloxolan

CAS-Nummer 96-47-9

Gehalt mindestens 99,9 % in der Trockenmasse

Reinheit

Furan Hochstens 50 mg/kg (in der Trocken-
masse)
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2-Methylfuran Hochstens 500 mg/kg (in der Trocken-
masse)
Ethanol Hochstens 450 mg/kg (in der Trocken-
masse)"“.
Artikel 2

Anderung der Lebensmittelzusatzstoff-Durchfiihrungsverordnung

§ 6 Absatz 2 der Lebensmittelzusatzstoff-Durchfihrungsverordnung vom 2. Juni 2021
(BGBI. 1 S. 1362), wird wie folgt geandert:

1. Im einleitenden Satzteil werden die Wérter ,S. 35), die zuletzt durch die Verordnung
(EU) 2020/771 (ABI. L 184 vom 12.6.2020, S. 25)“ durch die Wérter ,S. 35; L 309 vom
2.9.2021, S. 37), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/346 (ABI. L 346 vom
23.1.2024, S. 1)“ ersetzt.

2. In Buchstabe a werden die Worter ,die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2020/771
(ABI. L 184 vom 12.6.2020, S. 25)“ durch die Wérter ,die zuletzt durch die Verordnung
(EU) 2024/346 (ABI. L 346 vom 23.1.2024, S. 1) ersetzt.

3. In Buchstabe b wird das Wort ,,oder” gestrichen.

4. Buchstabe ¢ wird wie folgt geandert:

a) Im Satzteil vor dem Doppelbuchstaben aa werden die Woérter ,der Bemerkung im
Anhang“ durch die Wérter ,Satz 1 des Anhangs* ersetzt.

b) In Doppelbuchstabe bb wird das Wort ,,oder” angeflgt.
5. Folgender Buchstabe d wird angefugt:

»,d) in Verbindung mit Satz 2 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 231/2021
einen Lebensmittelzusatzstoff oder ein Gemisch®.

Artikel 3

Anderung der Verordnung liber den Verkehr mit Essig und Essig-
essenz

§ 5 der Verordnung Uber den Verkehr mit Essig und Essigessenz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. Januar 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 31) wird wie folgt gefasst:

85

(1) Nach § 59 Absatz 1 Nummer 21 Buchstabe a des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buches wird bestraft, wer entgegen § 2 Satz 1 oder § 4 Absatz 1 oder 2 Essig oder Essig-
essenz in den Verkehr bringt.
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(2) Wer eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung fahrlassig begeht, handelt nach § 60 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches ordnungswidrig.”

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die Verkiln-
dung folgenden Quartals] in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

L. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Richtlinie (EU) 2023/175 der Kommission vom 26. Januar 2023 zur Anderung der Richt-
linie 2009/32/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten Uber Extraktionsldsungsmittel, die bei der Herstellung von
Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten verwendet werden, ist bis spatestens zum 16. Feb-
ruar 2025 in nationales Recht umzusetzen. Die Extraktionsldsungsmittelverordnung ist des-
halb anzupassen. Zudem wird die Extraktionslésungsmittelverordnung mit dieser Ande-
rungsverordnung an die aktuelle Rechtslage angepasst und Strafbarkeitsregelungen ange-
passt.

Die Verordnung (EU) Nr. 2022/1396 der Kommission zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 231/2012 mit Spezifikationen fur die in den Anhangen Il und 11l der Verordnung (EG) Nr.
1333/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates aufgeflihrten Lebensmittelzusatz-
stoffe enthalt neue Hochstgehalte fir das Vorhandensein von Ethylenoxid auf Lebensmit-
telzusatzstoffen. Eine Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen, die Rickstande von
mehr als 0,1 mg/kg Ethylenoxid aufweisen, wird durch diese Verordnung unter Strafe ge-
stellt.

§ 5 der Verordnung tber den Verkehr mit Essig und Essigessenz wurde mit Bekanntma-
chung vom 26. Januar 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 31) wird mittels dieser Anderungsverordnung
berichtigt.

Il. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Das Extraktionslésungsmittel 2-Methyloxolan wird entsprechend der Richtlinie (EU)
2023/175 als Extraktionslésungsmittel zugelassen. Die Anderung stellt keine Einschran-
kung gegenuber der bisherigen Regelung dar. Vielmehr kénnen Hersteller zukiinftig ein
weiteres Extraktionslosungsmittel verwenden. Zudem werden Begriff der Gewerbsmalig-
keit und die bisherige Strafbewehrung in Anpassung an das Lebensmittel- und Futtermittel-
gesetzbuch aus der Verordnung gestrichen. Damit wird die Extraktionslésungsmittelverord-
nung an vorangegangene Anderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches an-
geglichen.

Das In-Verkehr-Bringen von Lebensmittelzusatzstoffen gegen die nach der Verordnung
(EU) Nr. 2022/1396 neu festgelegten Riickstandshéchstgehalte an Ethylenoxid wird im na-
tionalen Recht strafbewehrt.

§ 5 der Verordnung uber den Verkehr mit Essig und Essigessenz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. Januar 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 31) wird mittels Anderungsverord-
nung berichtigt.

ll. Alternativen
Da nationales Recht an geandertes Unionsrecht angepasst werden muss, gibt es keine

Alternativen. Fir die Berichtigung der Verordnung Uber den Verkehr mit Essig und Essig-
essenz gibt es keine Alternativen.
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Iv. Regelungskompetenz

Die Verordnungsgebungskompetenz des Bundesministeriums flir Ernahrung und Landwirt-
schaft ergibt sich aus den in der Eingangsformel genannten Verordnungsermachtigungen
des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, die auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 20
des Grundgesetzes beruhen.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europdischen Union und vélkerrechtlichen
Vertragen

Die Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union ist gegeben. Die Vorschriften
gehen nicht Uber das Unionsrecht hinaus.

VL. Regelungsfolgen

Die Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/175. Die Anpassung an die
Anderung im Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch dient der Rechtsvereinfachung und
hat keine materiell-rechtlichen Folgen. Die Streichung von Strafvorschriften entspricht der
geanderten Gesetzeslage. Das In-Verkehr-Bringen von Extraktionsldsungsmitteln entge-
gen der Extraktionsldsungsmittelverordnung steht bereits nach dem Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuch unter Strafe.

Dazu steht auch das In-Verkehr-Bringen von Lebensmittelzusatzstoffen, die die neu erlas-
senen Ruckstandshdchstgehalte an Ethylenoxid nach der Verordnung (EU) Nr. 231/2012
Uberschreiten, mit Inkrafttreten dieser Verordnung unter Strafe.

Der § 5 der Verordnung uber den Verkehr mit Essig und Essigessenz wird nach einer un-
richtigen Bekanntmachung mittels Anderungsverordnung berichtigt.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/175 und der Anpassung des
deutschen Rechts an die Anderung der Verordnung (EU) Nr. 231/2012. Die Anpassung an
die Anderung im Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch dient der Rechtsvereinfachung.
Die Strafbarkeitsvorschriften der Extraktionslésungsmittelverordnung sind nach Anderung
des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch aus der Verordnung zu streichen.
Die Anderung der Verordnung (iber den Verkehr mit Essig und Essigessenz hat keine Aus-
wirkung auf Verwaltungsablaufe.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Eine Nachhaltigkeitsprifung geman § 44 Absatz 1 Satz 4 der Gemeinsamen
Geschéaftsordnung der Bundesministerien (GGO) ist erfolgt. Die vorliegenden

Regelungen sind im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie dauerhaft

tragfahig, da die festgelegten Hoéchstmengen und Reinheitskriterien von 2-Methyloxolan
als Extraktionsldsungsmittel und die neuen Rickstandshdchstgehalte von Ethylenoxid auf
Lebensmittelzusatzstoffen zur Wahrung der Volksgesundheit und Erndhrungssicherung
beitragen.

Insbesondere die Erreichung der Ziele des Nachhaltigkeitsindikators 3.1.a und 3.1.b (Sen-
kung der vorzeitigen Sterblichkeit bei Mannern und Frauen) wird durch die Regelung ge-
fordert. Ferner wird dem Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung Nummer 3 b) (Vermei-
dung von Gefahren und unvertretbaren Risiken flr die menschliche Gesundheit) Rech-
nung getragen, indem zur Verhinderung der Verunreinigung von Lebensmitteln mit ge-
sundheitsgefahrdenden Stoffen beigetragen wird
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Haushaltsausgaben ohne Erflillungsaufwand ergeben sich weder fir den Bund noch fir
Lander und Kommunen.

4. Erfullungsaufwand

Den Birgerinnen und Bulrgern sowie der Verwaltung entsteht kein Erflllungsaufwand. Fir
die Wirtschaft ist kein Erfullungsaufwand zu erwarten.

5. Weitere Kosten

Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Regelungsfolgen
Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung sind nicht zu erwarten, weil diese

Verordnung keine Regelungen enthalt, die auf die spezifischen Lebenssituationen von
Frauen und Mannern Einfluss haben.

VIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung ist entsprechend der Richtlinie (EU) 2023/175 und der Verordnung (EU) Nr.
2022/1396 nicht vorgesehen. Eine Evaluierung ist nicht vorgesehen, da durch die Verord-
nung insbesondere kein Erfullungsaufwand entsteht.

B. Besonderer Teil

Artikel 1
Nummer 1

Es handelt sich um eine Bereinigung der Extraktionsldsungsmittelverordnung, da der Be-
griff der Gewerbsmafigkeit in der Ermachtigungsgrundlage gestrichen wurde. Da das Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuche (LFGB) nicht flr den privaten hauslichen Bereich
gilt, soweit es im LFGB nicht ausdricklich bestimmt ist, ist das LFGB mit Gesetz vom 29.
Juni 2009 (BGBI. | S.1659) dementsprechend geandert worden und der Begriff der Ge-
werbsmaRigkeit entfallen. Mit der Streichung des Wortes ,gewerbsmafigen® wird die Ex-
traktionslosungsmittelverordnung dieser Gesetzesanderung angepasst.

Ermachtigungsgrundlage: § 7 Absatz 1 Nummer 2 LFGB.

Nummer 2 Buchstabe a

Das Wort ,gewerbsmaRigen“ wird aus den zu Nummer 1 genannten Griinden gestrichen.

Ermachtigungsgrundlage: § 7 Absatz 1 Nummer 2 und § 35 Nummer 1 Buchstabe b Dop-
pelbuchstabe bb, sowie Nummer 3 LFGB.

Nummer 2 Buchstabe b

Der eingefiigte Absatz 2 bindet die nach dem Anhang c) der Richtlinie (EU) 2023/175 ein-
zufiigende Anlage 5 in die Verordnung ein.

Ermachtigungsgrundlage: § 7 Absatz Nummer 2 LFGB.
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Nummer 3
Das Wort ,gewerbsmaRig“ wird aus den zu Nummer 1 genannten Griinden gestrichen.

Ermachtigungsgrundlage: § 35 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstaben aa und bb und
Nummer 2 Buchstabe ¢ LFGB.

Nummer 4

Die Bewehrungsvorschriften der EImV werden an die geanderten Vorschriften in §§ 7, 59
Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Nummer 26 Buchstabe a, sowie § 60 Absatz 1 Nummer
2 LFGB angepasst. Das vorsatzliche In-Verkehr-Bringen von Lebensmitteln entgegen der
Vorschriften in der EImV ist nach § 7 Absatz 3 in Verbindung mit § 59 Absatz 1 Nummer 3
LFGB bereits strafbewehrt. Das fahrlassige In-Verkehr-Bringen ist nach § 60 Absatz 1
Nummer 2 LFGB als Ordnungswidrigkeit bewehrt. Fur die Bewehrung lediglich der Ver-
wendung von Extraktionslésungsmitteln entgegen der EImV fehlt die gesetzliche Grund-
lage. Die Absatze 1, 2 und 3 Nummer 1 sind somit aufzuheben.

Infolgedessen wird der § 6 mit dem Inhalt des alten Absatz 3 Nummer 2 neu gefasst. Die
Uberschrift des § 6 wird entsprechend als ,Ordnungswidrigkeit” neu gefasst.

Ermachtigungsgrundlage: § 59 Absatz 1 Nummer 21 a alte Fassung LFGBi. V.m. § 75
Absatz 5 LFGB.

Nummer 5 Buchstabe a

Es handelt sich um die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/175.
Ermachtigungsgrundlage: § 7 Absatz 1 Nummer 2 LFGB.

Nummer 5 Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeanderung zu Nummer 4 Buchstabe a und eine redaktionelle
Anpassung.

Ermachtigungsgrundlage: § 7 Absatz 1 Nummer 2 LFGB.
Nummer 6

Es handelt sich um die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/175.
Ermachtigungsgrundlage: § 7 Absatz 1 Nummer 2 LFGB.
Nummer 7

Es handelt sich um eine Folgeanderung zu Nummer 2 Buchstabe b und eine redaktionelle
Anpassung.

Ermachtigungsgrundlage: § 7 Absatz 1 Nummer 2 LFGB.
Nummer 8

Es handelt sich um die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/175.
Ermachtigungsgrundlage: § 7 Absatz 1 Nummer 2 LFGB.

Artikel 2
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Nummer 1 und Nummer 2

Aktualisierung der Verweisungskette.
Nummer 3
Es handelt sich um eine Folgeanderung.

Nummer 4 Buchstabe a

Die Verordnung (EU) Nr. 2022/1396 hat neue Rlckstandshéchstgehalte flr Ethylenoxid auf
Lebensmittelzusatzstoffen eingefiihrt. Dafur wurde durch die Verordnung (EU) Nr.
2022/1396 die Bemerkung im Anhang der Verordnung (EU) 231/2012 um einen zweiten
Satz erganzt. Da § 6 Absatz 2 Buchstabe ¢ LMZDV nur auf die alte Bemerkung, nun Satz
1 der Bemerkung, im Anhang der Verordnung (EU) 231/2012 Bezug nimmt, wird dies an
dieser Stelle durch die Angabe ,Satz 1 des Anhangs* spezifiziert.

Ermachtigungsgrundlage: § 62 Absatz 1 Nummer 1 LFGB.

Nummer 4 Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeanderung.
Nummer 5

Die Verordnung (EU) Nr. 2022/1396 hat neue Rickstandshdchstgehalte fur Ethylenoxid auf
Lebensmittelzusatzstoffen eingefihrt. Daflr wurde durch die Verordnung (EU) Nr.
2022/1396 die Bemerkung im Anhang der Verordnung (EU) 231/2012 geandert. Die Le-
bensmittelzusatzstoff-Durchfihrungsverordnung (LMZDV) stellt in § 6 Abs. 2 c) das In-Ver-
kehr-Bringen von mit Ethylenoxid sterilisierten Lebensmitteln und Lebensmittelzusatzstof-
fen in Verbindung mit der Bemerkung im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 231/2012 unter
Strafe. Das In-Verkehr-Bringen von Lebensmittelzusatzstoffen, auf denen Rickstande von
mehr als 0,1 mg/kg Ethylenoxid vorhanden sind, ist zu effektiven Durchfihrung des Rechts
der Europaischen Union ebenfalls in der LMZDV unter Strafe zu stellen. Dazu wird der
Buchstabe d) angefugt.

Ermachtigungsgrundlage: § 62 Absatz 1 Nummer 1 LFGB.

Artikel 3

§ 5 der Verordnung Uber den Verkehr mit Essig und Essigessenz ist mit der Neufassung
vom 26. Januar 2023 unrichtig neugefasst worden. § 5 besteht aus drei Absatzen, was bei
Erstellung des Korrekturabzugs durch die Druckerei nichtzutreffend umgesetzt wurde. Die-
ser Fehler wird mit der vorliegenden Verordnung berichtigt. AuRerdem werden der ur-
sprungliche Absatz 1 und Absatz 2 zusammengefasst.

Ermachtigungsgrundlage: § 13 Absatz 1 Nummer 6 und Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe a
LFGB.

Artikel 4

Artikel 4 regelt das Inkrafttreten der Verordnung.
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	Verordnung  zur Änderung der Extraktionslösungsmittelverordnung und anderer lebensmittelrechtlicher Vorschriften0F )
	Artikel 1
	Änderung der Extraktionslösungsmittelverordnung
	Die Extraktionslösungsmittelverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2018 (BGBl. I S. 366), wird wie folgt geändert:
	1. In § 3 wird das Wort „gewerbsmäßigen“ gestrichen.
	2. § 4 wird wie folgt geändert:
	3. In § 5 Absatz 1 Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „gewerbsmäßig“ gestrichen.
	4. § 6 wird wie folgt gefasst:
	„§ 6
	Ordnungswidrigkeiten
	Ordnungswidrig im Sinne des § 60 Absatz 2 Nummer 26 Buchstabe a des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 5 Absatz 1 einen Stoff oder Ethanol in den Verkehr bringt.“
	5. Anlage 2 wird wie folgt geändert:
	6. In Anlage 3 wird nach der Zeile für Hexan folgende Zeile eingefügt:
	7. In der Überschrift von Anlage 4 werden die Wörter „Satz 1 und Satz 2“ durch die Angabe „Absatz 1“ ersetzt.
	8. Folgende Anlage 5 wird angefügt:


	Artikel 2
	Änderung der Lebensmittelzusatzstoff-Durchführungsverordnung
	§ 6 Absatz 2 der Lebensmittelzusatzstoff-Durchführungsverordnung vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1362), wird wie folgt geändert:
	1. Im einleitenden Satzteil werden die Wörter „S. 35), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2020/771 (ABl. L 184 vom 12.6.2020, S. 25)“ durch die Wörter „S. 35; L 309 vom 2.9.2021, S. 37), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/346 (ABl. L 346 vo...
	2. In Buchstabe a werden die Wörter „die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2020/771 (ABl. L 184 vom 12.6.2020, S. 25)“ durch die Wörter „die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/346 (ABl. L 346 vom 23.1.2024, S. 1)“ ersetzt.
	3. In Buchstabe b wird das Wort „oder“ gestrichen.
	4. Buchstabe c wird wie folgt geändert:
	5. Folgender Buchstabe d wird angefügt:

	„d)  in Verbindung mit Satz 2 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 231/2021 einen Lebensmittelzusatzstoff oder ein Gemisch“.

	Artikel 3
	Änderung der Verordnung über den Verkehr mit Essig und Essigessenz
	§ 5 der Verordnung über den Verkehr mit Essig und Essigessenz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 31) wird wie folgt gefasst:
	„§ 5
	(1) Nach § 59 Absatz 1 Nummer 21 Buchstabe a des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches wird bestraft, wer entgegen § 2 Satz 1 oder § 4 Absatz 1 oder 2 Essig oder Essigessenz in den Verkehr bringt.
	(2) Wer eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung fahrlässig begeht, handelt nach § 60 Absatz 1 Nummer 2 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches ordnungswidrig.“


	Artikel 4
	Inkrafttreten
	Diese Verordnung tritt am ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die Verkündung folgenden Quartals] in Kraft.
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